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Sibirische Schwert-
lilie und Wollgras in 
einer Nasswiese 
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Seit Jahren beobachtet die Wissenschaft, 
dass wertvolle Biotope für heimische Tiere 
und Pflanzen verschwinden und dass mit 
ihnen die Vielfalt der Arten immer mehr 
abnimmt – international, national und auch 
in Bayern.

Die Lebensräume für die Tier- und Pflan-
zenwelt geraten durch verschiedene Inter-
essen des Menschen unter Druck: Täglich 
werden viele Hektar Fläche mit Straßen, 
Gewerbe oder Wohnungen zugebaut.  
Land-, forst- und fischereiwirtschaftliche 
Flächen werden teils immer intensiver 
genutzt. Tourismus und viele Formen der 
Freizeitgestaltung benötigen Raum.

Die Bewirtschaftung und Pflege nutzungs-
abhängiger, naturnaher Lebensräume ist 
häufig aufwendig und schwierig.

Auch in Zukunft möchte der staatliche Na-
turschutz in Bayern gemeinsam mit Ihnen, 
den Grundeigentümern und Bewirtschaf-
tern, wertvolle Lebensräume erhalten, ver-
bessern und vernetzen, um die natürliche 
Schönheit und den Artenreichtum unserer 
Heimat zu bewahren. 

GEMEINSAM FÜR NATÜRLICHE 
ARTENVIELFALT

Manche Lebens-
räume wie diese 
Streuwiese brau-
chen eine ganz 
spezielle Pflege.

Der Helle Wiesen-
knopf-Ameisenbläu-
ling benötigt feuchte 
Wiesen, die spät 
gemäht werden.
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WAS WIR KENNEN, KÖNNEN WIR 
SCHÜTZEN

Als Grundlage für den Schutz der Biotope er-
fasst das Bayerische Landesamt für Umwelt 
(LfU) schon seit 1977 naturnahe Lebensräu-
me im Verzeichnis der Biotopkartierung 
Bayern. Die Kartierung wird regelmäßig 
aktualisiert. Ganz Bayern wurde inzwischen 
im Rahmen der Biotopkartierung mehrfach 
untersucht. Ein großer Teil von Bayern be-
reits drei Mal.

Biotop

Das Wort Biotop bedeutet „Lebens-
raum“, gemeint ist der Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere. Naturnahe Lebens-
räume bieten ihnen besonders gute 
Lebensbedingungen. Diese Biotope 
prägen das Landschaftsbild und sind 
essentiell für das Überleben heimischer 
Tiere und Pflanzen. Ohne naturnahe 
Biotope wäre der Reichtum der Arten, 
auch Biodiversität oder biologische Viel-
falt genannt, in Bayern viel geringer. 

In die Landschaft 
eingebettete 
Biotope bieten 
besonders wert-
vollen Lebensraum 
für viele Tier- und 
Pflanzenarten.

In heckenreichen 
Landschaften kann 
man die Goldam-
mer häufig singen 
hören.
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Natura 2000

Natura 2000 ist ein zusammenhängen-
des Netz von Schutzgebieten innerhalb 
der Europäischen Union. Ziel ist der 
län derübergreifende Schutz gefährdeter 
wildlebender heimischer Pflanzen- und 
Tier arten und ihrer natürlichen Lebens-
räume. 

Für jedes Gebiet wird ein sogenannter 
Managementplan erstellt. Er enthält 
Vorschläge, wie das Gebiet erhalten und 
optimal entwickelt werden kann.

Die Biotopkartierung erfolgt landkreis- oder 
stadtgebietsweise. Eine Ausnahme bilden 
teilweise die Gebiete des europäischen 
Schutzgebietsnetzes Natura 2000 (siehe 
Kasten). Wenn der Managementplan für 
das jeweilige Gebiet erstellt wird, werden in 
diesen Gebieten die Biotope kartiert.

In Wiesenbiotopen 
gibt es wegen der 
Blüten viel Nahrung 
für zahlreiche Insek-
tenarten, die beson-
ders stark zurückge-
gangenen sind. 

Diese Sandbiene 
findet Nektar in der 
Blüte einer Acker-
Witwenblume.
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Die Biotopkartierung ist eine Bestandsauf-
nahme. Es ist ein weit verbreitetes Miss-
verständnis, dass die Kartierung Biotope 
ausweisen würde.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
vom LfU beauftragten Fachbüros kartieren 
die wertvollen Lebensräume im Offenland 
nach bayernweit einheitlichen Vorgaben. 
Wälder werden nur bis zu einer Größe von 
5.000 m2 erfasst. Die Fachleute ermitteln 
anhand von Luftbildern potenzielle Bioto-
pe, erfassen bei kartierwürdigen Biotopen 
im Gelände die im Biotop vorkommenden 
Pflanzenarten, beschreiben die Eigen-
schaften des Biotops und tragen die Gren-
ze in ein Luftbild ein.

SO WERDEN BIOTOPE KARTIERT

Mit Felsen durch-
setzter Magerrasen

Ausgebildete 
Fachleute erfassen 
im Gelände die 
vorkommenden 
Pflanzenarten 
und Biotop eigen-
schaften.  
Der stengellose 
Kalk-Enzian (oben 
rechts) ist eine  
Besonderheit in 
den Magerrasen 
im Alpenvorland.
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Fachinformationssystem Naturschutz

Die Ergebnisse der Biotopkartierung stellt 
das LfU den Grundeigentümern, den 
Bewirtschaftern, allen Bürgerinnen und 
Bürgern, den Gemeinden, Landkreisen, 
Behörden, Verbänden, Planungsbüros und 
Fachleuten für ihre Planungen zum Schutz 
von Natur und Artenvielfalt zur Verfügung.

Sämtliche Informationen zu den kartierten 
Biotopen sind im Internetangebot des LfU 
im FachInformationssystem Naturschutz 
(FIN-Web) zugänglich:  

www.lfu.bayern.de/natur/fis_na-
tur/fin_web/index.htm

Hier finden Sie die Abgrenzung des Biotops 
und bei den Detailinformationen eine Liste 
der vorkommenden Pflanzenarten sowie 
die Zuordnung des Biotops zu einem oder 
mehreren Biotoptypen. Dort können Sie 
auch nachsehen, ob Ihr Biotop einem ge-
setzlichen Schutz unterliegt.

ERGEBNISSE FÜR ALLE UND JEDERZEIT

Biotope bei Pfünz 
im Altmühltal. Die 
Magerrasen und 
Feldgehölze sind als 
Biotope kartiert, die 
umgebenden inten-
siv landwirtschaftlich 
genutzten Flächen 
sind nicht erfasst.
(Geobasisdaten © 
Bayerische Vermes-
sungsverwaltung) 

https://www.lfu.bayern.de/natur/fis_natur/fin_web/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/natur/fis_natur/fin_web/index.htm
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Für Sie als Grundeigentümer oder Be-
wirtschafter ist wichtig zu wissen, dass 
einige Biotope gesetzlich geschützt sind. 
Geschützte Biotope dürfen nicht zerstört 
oder erheblich beeinträchtigt werden. 

Der gesetzliche Schutz für ein Biotop 
entsteht allein durch die auf einer Fläche 
vorkommende Pflanzenvielfalt oder die  
Eigenschaften des Standortes, unabhän-
gig davon, ob das Biotop in der Biotopkar-
tierung erfasst wurde oder nicht.

Daher ist es wichtig, sich über eventuell 
vorhandene Biotope auf dem eigenen 
Grund oder auf den von Ihnen bewirt-
schafteten Flächen zu informieren. Hierzu 
können Sie das Fachinformationssystem 
Naturschutz im Internet (FIN-Web) nutzen. 

WAS HEISST
„GESETZLICH GESCHÜTZT“?

Der Hochmoor-
gelbling ist ein 
typischer Bewoh-
ner der Moore.

In Mooren finden 
sich noch relativ 
unberührte Lebens-
räume.



Bayerisches Landesamt für Umwelt 9

Kleinflächige, wertvolle Lebensräume unter 
1.000 m2 wie zum Beispiel Quellen oder 
feuchte Senken werden im Rahmen der 
amtlichen Biotopkartierung meist nicht 
aufgenommen und werden auch nicht in 
FIN-Web angezeigt. Sie sind aber, wenn 
sie bestimmten Biotoptypen entsprechen, 
trotzdem gesetzlich geschützt. Ebenso 
können sich in Gebieten, in denen die Bio-
topkartierung mehrere Jahre zurückliegt, 
hochwertige Biotope entwickelt haben, die 
noch nicht erfasst sind und somit ebenfalls 
nicht in FIN-Web angezeigt werden. 

Wenn Sie eine Nutzungsänderung planen, 
die Biotope betreffen könnte, sollten Sie 
vorab Kontakt mit der unteren Naturschutz-
behörde am Landratsamt oder in der Ver-
waltung Ihrer kreisfreien Stadt aufnehmen. 
Die Fachleute dort geben Ihnen gerne alle 
Informationen und beraten Sie, welche 
Änderungen Sie vornehmen können. 

Welche Arten von Lebensräumen unter 
Schutz stehen und welches Recht hier gilt, 
können Sie auf der Internetseite des LfU 
nachlesen:  
 

www.lfu.bayern.de/natur/biotop-
kartierung/rechtliche_grundlagen/
index.htm

Naturnahe Bäche 
und Flüsse mit 
 unverändertem 
Lauf sind gesetzlich 
 geschützt.

Die blauflügelige 
Prachtlibelle lebt an 
naturnahen Fließ-
gewässern.

https://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung/rechtliche_grundlagen/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung/rechtliche_grundlagen/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung/rechtliche_grundlagen/index.htm
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Wenn sich auf Ihrem Grundstück ein wert-
volles Biotop befindet, bewirtschaften Sie 
Ihre Fläche vorbildlich – für die Natur und 
das Gemeinwohl. Dafür ein herzliches  
Dankeschön an Sie, bitte machen Sie  
weiter so!

Auch wir Menschen profitieren von intak-
ten Lebensräumen für Tiere und Pflanzen.

Viele Lebensräume wie beispielsweise die 
Streuwiesen des Alpenvorlands oder die 
Halbtrockenrasen der Fränkischen Alb sind 
im Zuge einer langjährigen, weitgehend 
extensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
entstanden. 

Die biotoperhaltende Bewirtschaftung oder 
Pflege dieser Lebensräume ist für den 
Erhalt der Artenvielfalt dringend notwendig. 
Dies gilt auch für gesetzlich geschützte 
Biotope.

Andere bayerische Naturschätze wie Moo-
re, Urwälder und naturnahe Fließgewässer 
sind noch mehr oder weniger unberührte 
Natur und entwickeln sich am besten, 
wenn wir Menschen sie in Ruhe lassen. 

BIOTOPE PFLEGEN UND 
BEWIRTSCHAFTEN

Sehr nasse Berei-
che werden mit 
Spezialgeräten 
gepflegt.

In Streu- und Nass-
wiesen kann man 
häufig im  Sommer 
ein leises Knacken 
hören. Das ist 
das „Zirpen“ der 
Sumpfschrecke. 
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Naturschutzförderprogramme

Für den Erhalt der Biotope hat der Freistaat 
Bayern die Naturschutzförderprogramme ins 
Leben gerufen, die durch die Europäische 
Union und den Bund teilweise mitfinanziert 
werden. Landwirte und Verbände können 
zum Beispiel über das Vertragsnaturschutz-
programm eine Vergütung für eine biotoper-
haltende Nutzung oder Pflege erhalten. 

Hier werden unter anderem die extensive 
Beweidung mit Schafen oder Rindern, eine 
späte Mahd von Wiesen, die naturnahe 
Bewirtschaftung von Teichen und Streu-
obstwiesen oder eine Ackernutzung zum 
Erhalt der Ackerwildkräuter honoriert. Auch 
Waldeigentümer können eine finanzielle 
Förderung für Naturschutzleistungen wie 
den Erhalt von Biotopbäumen und Mittel-
wäldern bekommen.

Darüber hinaus kann beispielsweise die 
Neuanlage und Pflege von Hecken, Streu-
obstwiesen und Tümpeln oder die Entbu-
schung artenreicher Wiesen und Weiden 
über die Landschaftspflege- und Naturpark-
richtlinien gefördert werden.

HIER GIBT ES 
FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

Viele magere Bio-
tope wie Halbtrok-
kenrasen werden 
durch Beweidung 
gepflegt.

Die Samen der Kü-
chenschelle haken 
sich im Fell der 
Weidetiere fest und 
verbreiten sich auf 
diese Weise.
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Wenden Sie sich für ein unverbindliches 
Gespräch an die Fachleute in der unteren 
Naturschutzbehörde an Ihrem Landratsamt 
oder in der Verwaltung Ihrer kreisfreien 
Stadt. Dort berät man Sie gerne, wie Sie 
ihr Biotop optimal bewirtschaften und pfle-
gen und welche Fördermöglichkeiten Sie 
dafür in Anspruch nehmen können.

Hier können Sie sich im Internet beim Bay-
erischen Umweltministerium über die För-
derprogramme im Naturschutz informieren:  

www.stmuv.bayern.de/themen/
naturschutz/naturschutzfoerde-
rung/index.htm

Der seltene Wende-
hals findet in den 
Obstbäumen Baum-
höhlen zum Brüten 
und Ameisen für 
seine Küken (oben 
links). Auch der 
Gartenrotschwanz 
brütet hier gerne 
(oben rechts).

Traditionell bewirt-
schaftete Streu-
obstwiesen mit 
alten Bäumen sind 
ein sehr wertvoller 
Lebensraum für in 
Baumhöhlen brü-
tende Vögel. 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/naturschutzfoerderung/index.htm
https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/naturschutzfoerderung/index.htm
https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/naturschutzfoerderung/index.htm
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WIR INFORMIEREN SIE 
UMFASSEND

Über den Beginn und den Abschluss einer 
laufenden Kartierung informiert das LfU in 
Zusammenarbeit mit der jeweiligen örtlichen 
Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger des 
Landkreises oder der Stadt über die lokale 
Presse. 

Das LfU bietet auf Wunsch der örtlichen 
Verwaltung Auftakt- und Abschluss- 
veranstaltungen für Vertreter der Behörden 
und Kommunen, der Interessenverbände 
der Grundeigentümer und Bewirtschafter 
sowie der Naturschutzverbände an. 

Zusätzlich informiert das LfU oben genannte 
Interessenverbände schriftlich und bittet 
um Weitergabe der Informationen an ihre 
Mitglieder. 

Die Gemeindeverwaltungen informieren 
üblicherweise zu Beginn und Abschluss der 
Kartierung alle Bürgerinnen und -bürger über 
das Gemeindeblatt, einen Aushang oder die 
Homepage und legen Informationsmaterial 
aus.

Nach Abschluss der Kartierung, erhalten 
alle Grundeigentümer, auf deren Grund ein 
Biotop neu dokumentiert wurde, ein Infor-
mationsschreiben.

Die Information 
über die Biotopkar-
tierung ist dem LfU 
ein großes Anliegen 
(@Andreas Herms-
dorf / Pixelio).
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NOCH FRAGEN?

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 
die Fachleute in der unteren Naturschutzbehörde, am 
Landratsamt oder in der Verwaltung ihrer kreisfreien 
Stadt sowie beim:

Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) 
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160 
86179 Augsburg 
 
Telefon:  0821 9071-5086 
  
Fax: 0821 9071-5621

E-Mail:  biotopkartierung@lfu.bayern.de

Internet:  
www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung/index.htm

https://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung/index.htm
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